
   

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns gemäß § 170 Abs. 2 

AktG vom 11. März 2020  

 

 

 Der Vorstand schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2019 erzielten Bilanzgewinn von 

€ 951.518.750,00 wie folgt zu verwenden: 

 

 Verteilung an die Aktionäre: 

 

Ausschüttung einer Dividende von € 3,104 je 

Stammaktie, bei 153.125.000 Stammaktien 

 

€ 475.300.000,00 

Ausschüttung einer Dividende von € 3,110 je 

Vorzugsaktie, bei 153.125.000 Vorzugsaktien 

 

€ 476.218.750,00 

 

 

 

Bilanzgewinn 

 

€ 951.518.750,00 

 

 

 

Der vorstehende Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns 

wurde am 29. Juli 2020 geändert. Der Hauptversammlung wird stattdessen der aus der 

Einberufung ersichtliche Beschlussvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns 

unterbreitet.  

 

 


